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Regierungsratsbeschluss über die Gebühren für Motorfahrzeuge und Motorfahr-
zeugführer nach Strassenverkehrsgesetz 1 

(Änderung vom 27. November 2007) 

Der Regierungsrat des Kantons Schwyz, 

gestützt auf § 11 der Verordnung über die Motorfahrzeugabgaben vom 13. Mai 
1992,2  

beschliesst: 

I. 

Der Regierungsratsbeschluss über die Gebühren für Motorfahrzeuge und Motor-
fahrzeugführer nach Strassenverkehrsgesetz vom 18. Dezember 19723 wird wie 
folgt geändert: 

§ 7 Abs. 1 Bst. a und b 

(1 Es werden erhoben:) 
a) Für die Ausstellung eines Lernfahrausweises oder einer 
 Zulassungsbewilligung Fr. 80.-- 
b) für die Prüfung eines Gesuches um Umschreibung des 
 ausländischen Führerausweises Fr. 80.-- 

§ 8 Abs. 1 Bst. b bis h 

(1 Es werden erhoben:) 
b) für die Ausstellung eines neuen FAK infolge Verlust, 
 Nachträgen, freiwilligem Verzicht auf Kategorien, Eintrag 

oder Aufhebung von Befristungen, Auflagen oder Ergän-
zungen Fr. 20.-- 

Bst. c wird aufgehoben. 
bisherige Bst. d bis h werden zu Bst. c bis g. 

§ 9 Bst. f 

(Es werden erhoben:) 
f) Kosten für besondere Aufwendungen 
 - für Berechnungsarbeiten durch Dritte zum Befahren 

 von Brückenobjekten, Unterführungen usw.  Fr. 100.-- 
 - für Abklärungen bei grenzüberschreitendem Verkehr  Fr.  60.-- 
 - für Abklärungen für das Befahren von Bezirks-, Ge- 
  meinde- oder Privatstrassen  Fr.  20.-- 

- für die Neuausstellung einer Bewilligung infolge Ver-
lust Fr.   20. -- 
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§ 10 Abs. 1 Bst. c (neu) 

(1 Es werden erhoben:) 
c) für eine Mofa-Vignette Fr. 20.-- 
bisherige Bst. c bis g werden zu Bst. d bis h  

§ 12 
1 Bei der Entrichtung der Motorfahrzeugsteuer in zwei Raten wird ein Zuschlag 
von je Fr. 10.-- erhoben. 
2 Für jede Mahnung wird eine Gebühr von Fr. 20.-- erhoben. 

II. 

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt veröffentlicht und in die Gesetzsammlung 
aufgenommen. Er tritt am 1. Januar 2008 in Kraft. 
 
 Im Namen des Regierungsrates 
 Der Landammann: Alois Christen 
 Der Staatsschreiber: Peter Gander 
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